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5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbe
sichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herlei
tung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und 
vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen 
können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unter
lagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der 
technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht 
geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offen
sichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhande
nen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert pauschal berücksichtigt worden. 
Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädi
gende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

5.1 Gemeinschaftliches Eigentum — Mehrfamilienhaus 

Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: Mehrfamilienwohnhaus; 

zweigeschossig; unterkellert; 
nicht ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 

Baujahr: 1959 gemäß Gebrauchs-Abnahmeschein 

Modernisierung: 

Barrierefreiheit: 

Außenansicht: 

Es wird unterstellt, dass das Gebäude teilweise mo
dernisiert wurde. 
Von außen ist erkennbar, dass die Fenster nicht mehr 
aus dem Baujahr des Gebäudes stammen. Ebenfalls 
wurde die Fassade mit einem (WDVS) modernisiert. 
Zu weiteren Modernisierungen kann keine Aussage 
getroffen werden, da keine Innenbesichtigung durch
geführt werden konnte. 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 

insgesamt verputzt und gestrichen 
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Energieeffizienz: 

Dichtheitsprüfung der privaten 
Grundstücksentwässerung nach 
§ 61a Landeswassergesetz NRW: 

Energieausweis liegt nicht vor. 
Das Gebäude besitzt eine energetische Gebäude
hülle (z.B. WDVS), es ist zu unterstellen, dass der 
Dachraum bzw. die oberste Geschossdecke ge
dämmt sein könnte. Gemäß den Vorschriften der 
neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind Verkäu
fer und Vermieter von Immobilien ab dem 1. Mai 2014 
verpflichtet, den Energieausweis an Käufer bzw. Mie
ter zu übergeben. Der Energieausweis muss bereits 
bei der Besichtigung vorgelegt werden. 
Im Rahmen der Zwangsversteigerung ist eine 
Ausfertigung des Energieausweises nicht durch
setzbar, daher entfällt in diesen Fällen die Ver
pflichtung zur Vorlage von Energieausweisen. 

Liegt dem Unterzeichner nicht vor. Es kann keine Aus
sage zum Zustand der Kanalleitung getroffen werden 

Nutzungseinheiten 
Das Gebäude konnte durch den Unterzeichner nicht besichtigt werden. 
Die Angaben zu Nutzungseinheiten / Raumaufteilungen wurden aus der Teilungserklärung 
entnommen. 

Kellergeschoss:  
Waschküche, Abstellkeller zu den Wohnungen, Heizungskeller 

Erdgeschoss:  
2 Wohnungen 
bestehend aus Flur, Bad, Kochen, sowie 3 Zimmer und eine Loggia 

Obergeschoss:  
2 Wohnungen 
bestehend aus Flur, Bad, Kochen, sowie 3 Zimmer und eine Loggia 

Dachgeschoss:  
Trockenboden 
sowie zugeordnete Abstellräume 
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Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 
Konstruktionsart: Massivbau 

Fundamente: 

Keller: 

Umfassungswände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Treppen: 

0 

Hauseingang(sbereich): 

Dach: 

0 

Kies- oder Stahlbeton 

Ziegel- bzw. Gittersteine 

Mauerwerk HBI 25 u. 50 

Mauerwerk 

Stahlbetondeckenplatten 

Kellertreppe:  
Stahlbeton Fertigstufen beidseitig aufgelagert 

Geschosstreppe: 
eingestemmte freitragende Kunststeintreppe 

Eingangstür aus Aluminium (Kunststoffoptik) mit 
Lichtausschnitt 

Dachkonstruktion:  
Holzdach ohne Aufbauten, Pfetten aus Holz, Träger 
aus Holz 

Dachform:  
Satteldach 

Dacheindeckung:  
Dachziegel (Ton); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 
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Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das 

öffentliche Trinkwassernetz 

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

Elektroinstallation: durchschnittliche Ausstattung (unterstellt) 

Heizung: Zentralheizung als Pumpenheizung mit Brennstoff 
(Gas) (unterstellt) 

Lüftung: keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche 
Fensterlüftung) unterstellt 

Warmwasserversorgung: keine Angabe 

Besondere Bauteile / Zustand des Gebäudes 
besondere Bauteile: Eingangsüberdachung, Loggia, Kelleraußentreppe 

Bauschäden und Baumängel: Dem äußeren Anschein keine wesentlichen erkenn
bar. 

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand - von außen betrachtet - ist 
durchschnittlich einzustufen 

5.2 Außenanlagen 

Außenanlagen im gemeinschaftlichen Eigentum 
Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, 
Wegebefestigung, Hofbefestigung, befestigte Stellplatzfläche, Gartenanlagen und Pflan
zungen, Einfriedung (Hecken), Standplatz Mülltonnen 
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5.3 Sondereigentum an der Wohnung im EG 

Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumaufteilung und Orientierung 
Lage des Sondereigentums im 
Gebäude: Das Sondereigentum besteht an der Wohnung im EG 

sowie 2 Kellerräume im UG u. Abstr. im DG, im Auf
teilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet. 

Wohnfläche/Nutzfläche: Die Wohnfläche wurde durch den Unterzeichner an
hand der Zeichnungen zur Teilungserklärung mit 
61,43 mZ ermittelt. 

Raumaufteilung/Orientierung: Die Wohnung hat folgende Räume:  
3 Zimmer, 1 Küche, 1 Flur, 1 Bad, 1 Loggia, 2 Keller, 
1 Abstellraum im DG; 

Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert:  
• Wohnzimmer gartenseitig gelegen 
• Schlafzimmer gartenseitig gelegen 
• Kinderzimmer gartenseitig gelegen 
• Küche straßenseitig gelegen 
• Bad straßenseitig gelegen 

Grundrissgestaltung: zweckmäßig 

Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Ausstattungsbeschreibung 
Das Wohnungseigentum konnte durch den Unterzeichner nicht von innen besichtigt wer
den. 

In der Bewertung wird von einem durchschnittlichen Ausstattungsstandard ausgegan
gen und ein Risikoabschlag aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung in Ansatz ge
bracht. 

Beurteilung der Gesamtanlage 
Die Gesamtanlage befindet sich soweit von außen erkennbar in einem durchschnittlichen 
Zustand 
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0 

0 

6 Ermittlung des Verkehrswerts 

6.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 254/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit 
zehn Mehrfamilienhäusern bebauten Grundstück in 58089 Hagen, Masurenstr. 11 — 17, 
19 — 29, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im EG sowie Keller
räume im UG u. Abstr. im DG, im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet zum Wertermitt-
lungsstichtag 12.12.2023 ermittelt: 

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 

Hagen 31295 1 

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche 

Vorhalle 3 218 5.072 m2 

Vorhalle 3 257 3.118 m2 

Fläche insgesamt: 8.190 mZ 

anteilige Grundstücksgröße Whg. Nr. 1) 
8.190 m2 x 254 / 10.000 = 208,03 m2 

Beschreibung der unterstellten Nachfolgenutzung 
Bei dieser Wertermittlung wird unterstellt, dass die derzeitige Nutzung als Eigentumswoh
nung auch in der Zukunft gegeben ist. 
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6.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren 
Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in 

dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 

den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaf

fenheiten und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt

lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. " 

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grund

stücks (d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen. 

Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des 

Verkehrswerts 

• das Vergleichswertverfahren, 
• das Ertragswertverfahren und 
• das Sachwertverfahren 
oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 ImmoWertV21). Die Verfahren 

sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnli

chen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen 

des Einzelfalls zu wählen, die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 ImmoWertV21). 

Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren 
Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind: 

• Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grund
stücksteilmarkt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) 
entsprechen. 

• Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 
BauGB, d. h. den im nächsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, 
möglichst zutreffend zu ermitteln. Diesbezüglich ist das Verfahren am geeignetsten 
und vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heranzuziehen, dessen für marktkon
forme Wertermittlungen erforderliche Daten ( i. S. d. § 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 6 
Abs. 1 ImmoWertV21) am zuverlässigsten aus dem Grundstücksmarkt (d. h. aus ver
gleichbaren Kauffällen) abgeleitet wurden bzw. dem Sachverständigen zur Verfügung 
stehen. 
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Zu den herangezogenen Verfahren 

Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert ist (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke — dort, ge

trennt vom Wert der Gebäude und der Außenanlagen) i. d. R. auf der Grundlage von Ver

gleichskaufpreisen so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück un

bebaut wäre (§ 40 Abs. 1 ImmoWertV21). 

Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den 

Vergleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 Im-

moWertV21). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• den örtlichen Verhältnissen, 
• der Lage und 
• des Entwicklungszustandes gegliedert und 
• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
• der Erschließungssituation, sowie des abgabenrechtlichen Zustandes und 
• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 
hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare 

unbebaute Grundstücke abgeleitet sind (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV21). 

Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind 

die Gutachterausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 

BauGB). Er ist bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m2 

Grundstücksfläche). 

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem 

Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen — wie Erschließungszu

stand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grund

stücksgestalt -, aber auch Abweichungen des Wertermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt 

der Vergleichsgrundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde, 

bewirken i. d. R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem Vergleichs

kaufpreis bzw. dem Bodenrichtwert (§ 40 ImmoWertV21). 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 24 Abs. 1 ImmoWertV21 i. V. m. § 196 

Abs. 1 Satz 4 BauGB geeigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner we

sentlichen Einflussfaktoren definierter Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss 

veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit 

den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe 

(Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch 

aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Boden-

wertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen 

Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 

und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsobjekts (vgl. § 24 Abs. 1 ImmoWertV21 und 

nachfolgender Abschnitt „Bodenwertermittlung" dieses Gutachtens). 
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Bewertung des bebauten Gesamtgrundstücks 

Anwendbare Verfahren 
Zur Bewertung bebauter Grundstücke werden in Deutschland vorrangig — wie bereits be

schrieben — das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren angewendet 

(vgl. § 6 Abs. 1 ImmoWertV21). 

Vergleichswertverfahren 
Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur Bewertung des Wohnungseigentums 
ist im vorliegenden Fall möglich, weil ein Immobilienrichtwert ermittelt aus geeigneten Ver
gleichskaufpreisen zum Preisvergleich verfügbar ist. 

Zudem stehen Umrechnungskoeffizienten für alle wesentlichen wertbeeinflussenden Ei
genschaften der zu bewertenden Grundstücksart zwecks Anpassung der Vergleichsfakto
ren an die Wertmerkmale des Bewertungsobjekts zur Verfügung. 

E rtra g swe rtve rfa h re n 
Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzie

lende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, 

so wird nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Ge

schäftsverkehr" das Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwendendes Verfahren angese

hen. 
Dies trifft für das hier zu bewertende Grundstück zu, da es als Renditeobjekt angesehen 
werden kann. 
Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 — 34 ImmoWertV21) ist durch die Verwendung des 

aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (Reinerträge: Kauf

preise) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten 

Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer; aber auch Zustandsbesonder

heiten) die Wertbildung und die Wertunterschiede bewirken. 

Anteilige Wertigkeit des Wohnungs-/Teileigentums am Gesamtgrundstück 
Der dem Wohnungs-/Teileigentum zugeordnete Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen 
Eigentum (ME) entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des Wohnungs- / Teileigentums 
am Gesamtgrundstück. 
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6.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Erläuterun • zum Bodenrichtwert' 

Lage und Wert 

Gemeinde Hagen 

Postleitzahl 58089 

Ortsteil i Vorhalle 

Bodenrichtwertnummer 1300015 

Bodenrichtwert 130 €/m2 

Stichtag des Bodenrichtwertes 

Beschreibende Merkmale 

Entwicklungszustand 

2024-01-01 

Baureifes Land 

Beitragszustand erschließungsbeitrags- / kostenerstattungsbeitragsfrei 
und beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabenrecht 

Nutzungsart Wohnbaufläche 

Geschosszahl II-III 

Geschossflächenzahl 0,8 

GFZ-Berechnungsvorschrift sonstige 

Bodenrichtwert zum Hauptfeststellungszeitpunkt 130 €/m2 

Hauptfeststellungszeitpunkt 2022-01-01 

Lagebeurteilung 18 
Tabelle 1 Richtwertdetails 

Der Bodenrichtwert beträgt ( mittlere Lage) 130,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2023. Das Bodenricht-
wertgrundstück ist wie folgt definiert. 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,8 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 2-3 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 12.12.2023 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,51 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 2 

Grundstücksfläche (f) = 8.190,00 m' 

3 Quelle www.boris.nrw.de/boris-nrw/?lang=de (angrenzende Richtwertzone für Mehrfamilienhäuser, nach Rücksprache mit dem örtli
chen Gutachterausschuss) 

http://www.boris.nrw.de/boris-nrw/?lang=de
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Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag 12.12.2023 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Gesamt
grundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung) = 130,00 €/m2 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2023 12.12.2023 x 1,00 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage x 1,00 E2 

GFZ 0,8 0,51 x 0,89 E3 

Fläche (m2) 8.190,00 x 1,00 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land x 1,00 

Art der baulichen 
Nutzung 

W (Wohnbaufläche) W (Wohnbaufläche) x 1,00 

Vollgeschosse 2-3 2 x 1,00 E4 

angepasster beitragsfreier relativer Bodenrichtwert = 115,70 €/m2 

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt 
noch ausstehende Beiträge 0,00 €/m2 

beitragsfreier relativer Bodenwert = 115,70 €/m2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts 

beitragsfreier relativer Bodenwert = 115,70 €/m2 

Fläche x 8.190,00 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 947.583,00 € 
rd. 947.583,00 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2023 insgesamt 

947.583,00 €. 



Wertermittlung: 
Gutachten-Nr.: 

Masurenstr. 11, 58089 Hagen Whg. Nr. 1 
23/11.20/100 Seite 26 von 50 

Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 Nach Rücksprache mit dem örtlichen Gutachterausschuss ist eine Umrechnung des 
Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
nicht erforderlich, da keine Bodenpreisveränderungen eingetreten sind. 

E2 Die Lage des Bewertungsgrundstücks ist als mittel einzustufen und vergleichbar mit 
dem des Bodenrichtwertgrundstücks und wird mit 1,00 angesetzt. 
Lagebeurteilung: 18 

Punktrahmen der Wohnlage: 

• einfache Wohnlage 0-15 

• mittlere Wohnlage 16-22  

• gute Wohnlage 23-25 

• sehr gute Wohnlage 26-30 

E3 Wertrelevante Geschossflächenzahl (wGFZ) für das Bodenrichtwert-Grundstück mit 
0,8 als gebietstypisch angegeben und nach der wGFZ-Umrechnung des Gutachter-
ausschusses der Stadt Hagen umgerechnet. 

"Die hier verwendete wertrelevante GFZ ist nicht gleichzusetzen mit der baurechtlich 
zulässigen GFZ nach §§ 16 ff. der BauNVO. Für die Ermittlung der GFZ ist in der Regel 
nicht die baulich anrechenbare Grundstücksfläche ( i.d.R. die gesamte Grundstücksflä
che), sondern nur der sich aus der Verwendung der angegebenen Baulandtiefe erge
bende Flächenanteil heranzuziehen. Dabei ist das Grundstück, auch wenn es bebaut 
ist, als unbebaut anzusehen. 

Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen 
(VG) zu ermitteln und zu summieren. Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen 
Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich 
ihrer Umfassungswände sind mitzurechnen. Die Geschossfläche ausgebauter oder 
ausbaufähiger Dachgeschosse (DG) ist pauschal mit 75 Prozent der Geschossfläche 
des darunterliegenden Vollgeschosses zu berechnen. Die Geschossfläche des Keller
geschosses ( KG) ist, wenn Aufenthaltsräume vorhanden oder möglich sind, pauschal 
mit 30 Prozent der Geschossfläche des darüberliegenden Vollgeschosses zu berech
nen." 

Berechnung der BGF:  
(Grundlage wGFZ Berechnung) 

EG 

Gebäude 

10 Stck. 

BGF je 
Haus 

152.180 m 

Ergebnis 

1521.80 m2 EG 1.521,80m 2 

1.OG 10 Stck. 152.180 m ; 1521.80 m2 1.OG 1.521,80m 2 

DG 10 Stck. 152.180 m 1 1521.80 m2 DG 1.521,80m 2 

BGF ges. = 4.565,40 mz 

4 sh. Anlage Berechnung Bruttogrundfläche 
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Berechnunq der wGFZ:  

Grundstücksgröße: 8190,00 m2 

wGFZ Umrechnung nach dem veröffentlichten 

KG wenn Aufenthaltsräume vorhanden 
Modell des Gutachterausschuss der Stadt Hagen 

0,00 m2 

DG 1.521,80 m2 

Anteil KG + DG 
übrige Geschosse 

30% = 
75% = 

0,00 m2 

1.141,35 m2 

1.141,35 m2 

3.043,60 m2 

4.184,95 m2 

4.184,95 m2 / 8190,00 m2 = 0,511 

wGFZ = rd. 0,51 

Die Umrechnung von der wGFZ des BRW-Grundstücks auf die wGFZ des Bewer
tungsgrundstücks erfolgt unter Verwendung der mitgeteilten Umrechnungskoeffizien-
ten. 

Ermittlung des wGFZ-Umrechnungsfaktors 
Quelle: Umrechnungstabelle Gutachterausschuss für Grundstückswerte (gilt nur im angegebenen 
wGFZ-Wertebereich bis wGFZ 2,5) 

wGFZ Koeffizient wGFZ Koeffizient 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 

0,73 
0,76 
0,79 
0,82 
0,85 
0,89 
0,92 
0,96 
1,00 
1,04 
1,08 
1,12 

1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 

1,16 
1,20 
1,25 
1,29 
1,33 
1,38 
1,42 
1,46 
1,51 
1,55 
1,59 
1,63 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

GFZ Koeffizient 
Bewertungsobjekt 
Vergleichsobjekt 

0,51 
0,80 

0,82 
0,92 

Anpassungsfaktor (GFZ) = Koeffizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 0,89 

E4 Die abweichende Anzahl der Vollgeschosse ist in der vorstehenden GFZ-Umrechnung 
bereits hinreichend berücksichtigt. Eine weitere Anpassung ist deshalb an dieser Stelle 
nicht mehr vorzunehmen. 
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6.3.1 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil 
(ME = 254110.000) des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigen-
tumsanteil entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungsei
gentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertanteil für die Ertrags-
und Sachwertermittlung angehalten werden. 

Ermittlung des anteiligen Bodenwerts 

Gesamtbodenwert 947.583, 00 € 

Miteigentumsanteil ( ME) x 254/10.000 

anteiliger Bodenwert = 24.068,61 € 

rd. 24.100,00 € 

Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2023 24.100,00 €. 
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6.4 Ertragswertermittlung 

Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 — 34 ImmoWertV21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbe
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Rein
ertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirt
schaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisie
rung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungs
dauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und baulichen Außenanlagen, sowie der sonsti
gen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 ImmoWertV21) grundsätzlich so zu ermit
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate 
des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz 
„(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks" abzüglich „ Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. Zeitren-
tenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Ver
wendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „Wert der baulichen und 
sonstigen Anlagen" zusammen. 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse nicht ausreichend durch Ansatz von Erträgen und 
Liegenschaftszinssatz (Modelkonformität) berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten 
vorläufigen Verfahrenswerts eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforder
lich. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
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Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Reinertrag; Rohertrag (§ 31 Absatz 1 u. Absatz 2 ImmoWertV21) 
"Der jährliche Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirt
schaftungskosten. Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaf
tung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen, hierbei sind die tatsächlichen 
Erträge zugrunde zu legen, wenn sie marktüblich erzielbar sind. Bei Anwendung des perio
dischen Ertragswertverfahrens ergibt sich der Rohertrag insbesondere aus den vertragli
chen Vereinbarungen." 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV21) 
"Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige 
Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sons
tige Kostenübernahmen gedeckt sind. Zu den Bewirtschaftungskosten gehören 
1. die Verwaltungskosten, 
2. die Instandhaltungskosten, 
3. das Mietausfallwagnis und 
4. die Betriebskosten im Sinne des § 556 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Verwaltungskosten umfassen insbesondere die Kosten der zur Verwaltung des Grund
stücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht und die Kos
ten der Geschäftsführung sowie den Gegenwert der von Eigentümerseite persönlich geleis
teten Verwaltungsarbeit. 

Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die im langjährigen Mittel infolge Abnutzung 
oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der 
baulichen Anlagen während ihrer Restnutzungsdauer marktüblich aufgewendet werden 
müssten. 

Das Mietausfallwagnis umfasst 
1. das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von 
Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, die zur Vermietung, Verpachtung oder 
sonstigen Nutzung bestimmt sind, 
2. das Risiko von bei uneinbringlichen Zahlungsrückständen oder bei vorübergehendem 
Leerstand anfallenden, vom Eigentümer zusätzlich zu tragenden Bewirtschaftungskosten 
sowie 
3. das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, auf Aufhe
bung eines Mietverhältnisses oder auf Räumung." 

Ertragswertverfahren § 28 ImmoWertV21) 
"Im allgemeinen Ertragswertverfahren wird der vorläufige Ertragswert ermittelt durch Bil
dung der Summe aus 
1. dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermitt-
lungsstichtag, der unter Abzug des Bodenwertverzinsungsbetrags ermittelt wurde (vorläufi
ger Ertragswert der baulichen Anlagen), und 
2. dem Bodenwert. 
Der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags und der Kapitalisierung des jährlichen 
Reinertragsanteils der baulichen Anlagen ist jeweils derselbe objektspezifisch angepasste 
Liegenschaftszinssatz zugrunde zu legen. Die Kapitalisierungsdauer entspricht der Rest
nutzungsdauer der baulichen Anlagen." 
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Liegenschaftszinssatz (§ 21 Absatz 1 u. Absatz 2 ImmoWertV21) 
"Liegenschaftszinssätze und Sachwertfaktoren dienen der Berücksichtigung der allgemei
nen Wertverhältnisse auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt, soweit diese nicht auf andere 
Weise zu berücksichtigen sind. 

Liegenschaftszinssätze sind Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrswerte von 
Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Liegen
schaftszinssätze werden nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens nach den §§ 27 
bis 34 ImmoWertV21 auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen ent
sprechenden Reinerträgen ermittelt." 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse nach §7 Absatz 1 ImmoWertV21 nicht aus
reichend durch von Erträgen und Liegenschaftszinssatz (Modelkonformität) berücksichti
gen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswerts eine Marktan
passung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Restnutzungsdauer (§ 4 Absatz 1 u. Absatz 3 ImmoWertV21) 
"Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden 
kann. Die Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags 
zwischen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgebli
chen Stichtag unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsob-
jekts ermittelt. Individuelle Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise 
durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltun
gen des Wertermittlungsobjekts können die sich aus dem Unterschiedsbetrag nach Satz 2 
ergebende Dauer verlängern oder verkürzen." 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV21) 
"Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Grund
stücksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grund
stücksmarkt Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellan
sätzen abweichen. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale können insbeson
dere vorliegen bei 

1. besonderen Ertragsverhältnissen, 
z. Baumängeln und Bauschäden, 
3.baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und 
zur alsbaldigen Freilegung anstehen, 

4. Bodenverunreinigungen, 
5. Bodenschätzen sowie 
6.grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen. 

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits 
anderweitig berücksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbe
sondere durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt. Bei paralleler Durchführung 
mehrerer Wertermittlungsverfahren sind die besonderen objektspezifischen Grundstücks
merkmale, soweit möglich, in allen Verfahren identisch anzusetzen." 
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Baumängel und Bauschäden (§ 8 Absatz 3 ImmoWertV21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. 
durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder 
ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der 
Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung 
kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogene 
Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei — augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines 

Bauschadens-Sachverständigen notwendig). 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung 
allein in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsauf
nahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschät
zung angesetzt sind. 
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Ermittlung der Miete nach Mietspiegel 2021 der Stadt Hagen 

Einordnung Baujahrklasse 1949 bis 1977 
angegebene Mietspanne —mittlere Ausstattung -: 
Regressionsergebnis 

5,20 €/m 2 bis 5,90 €/m 2 

5,55 €/m2 

Zu- und Abschläge - Standardwohnung bis Baujahr 1994 (Tabelle 2) 

Einflussgrößen 

Wohnlage 

Wohnfläche 

Beschreibung 

einfach ( bis 15 Punkte) i.M 14 

mittel ( 16 - 22 Punkte) i.M 19 

gut bis sehr gut (23 - 27 Punkte), i.M 24 

18 m2 bis 45 m2 i.M. 39 m2 

46 m2 bis 99 mZ i.M. 68 m2 

100 m2 bis 160 m2 i.M 113 m2 

Zu-/ 
Abschläge 

-Ibis-3% 

-2 bis + 2% 

+i bis + 18% 

+14 bis + 1 

0% 

-1 bis- 2% 

Beurteilung 

0,00% 

0,00% 

Balkon / Loggia, 

(Dach-)Terrasse, 

Terrasse EG, Garten 

Balkon/Loggia vorhanden (je nach Nutz
wert) 
Terrasse, ggf. mit Gartennutzung 
Balkon oder Terrasse nicht vorhanden 

-2bis+2% 

+3bis+6% 

-5% 

2,00% 

Aufzug 

Wohnungsgrundriss 

Garage / Stellplatz 

Sanitärräume 

Aufzug vorhanden, nach Nutzwert 

ungünstig, gefangene Räume  

zeitnahe Anmietungsmöglichkeit Stellplatz 

und/oder Garage bei Vertragsabschluss  

Badeinrichtung sowie Wand- und Boden

fliesen nicht älter als ca. 10 Jahre 

bis + 6% 

bis — 2 % 

0,00% 

je Wohndichte 

bis + 3% 

bis + 7 % 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

barrierearme 
Wohnungselemente 
Energetischer 
Gebäudezustand 

z.B. bodengleiche große Dusche, 
breite Türen u.ä. 

energetische Maßnahmen an Dach, 
Fassade, Fenstern und Heizung nicht 
älter als ca. 10 Jahre6 

bis + 2% 

bis + 5% 

0,00% 

2,00% 

Besonderheiten und 
Beeinträchtigungen 
(z.B. Kaminofen, Möblierung 
u.ä., soweit zuvor nicht er
fasst) 

Der Mietspiegel gibt die ortsübliche Ver
gleichsmiete in der Stadt Hagen wieder. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass im Einzel
fall bei einer Wohnung mietrelevante Be
sonderheiten und / oder Beeinträchtigungen 
auftreten können. Besonderheiten werden 
nicht durch die Vergleichsmiete abgebildet 
und müssen im Einzelfall beurteilt und über 
weitere Zu- oder Abschläge berücksichtigt 
werden. 

je nach 
Einzelfall 

zu beurteilen 

0,00% 

Summe der Zu- und Abschläge: 4,00% 

Nettokaltmiete €/m2 

Standardwohnung Tabelle 1 

5,55 €/m 2 

Zu- oder Abschläge aus Tabelle 2 

4,00% 

Nettokaltmiete 

5,77 €/m2 
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